
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Oktober 2007 

ORDNUNG 
der zentralen technischen Be-
triebseinheit Internationales 
Studienzentrum der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main 
 
§ 1  Rechtsstellung 
 
Das Internationale Studienzent-
rum (ISZ) ist nach § 54 Abs. 3 
Hessisches Hochschulgesetz (HHG) 
in Verbindung mit § 19 (HHG) in 
der jeweils gültigen Fassung eine 
zentrale technische Einrichtung 
der Johann Wolfgang Goethe 
Universität.  

§ 2  Aufgaben  
  
(1) Das ISZ ist in den Belangen, 

die nicht Aufgabe der Fachbe-
reiche sind, für alle Studie-
rende mit ausländischem Bil-
dungsabschluss (HZB) zustän-
dig. Die inhaltliche Ausgestal-
tung des ISZ richtet sich nach 
den Erfordernissen der Rah-
menordnungen und den Be-
dürfnissen der Zielgruppen. 
Diesen Zielgruppen werden 
entsprechende Kursangebote 
gemacht. Zu den Aufgaben 
des ISZ gehören: 

 
• die Durchführung von 

Kursen zur Vorbereitung 
auf die Prüfung zur Fest-
stellung der Hochschulrei-
fe von Studienbewerbe-
rinnen und Studienbe-
werbern mit ausländischer 
Hochschulzugangsberech-
tigung (Feststellungsprü-
fung), 

• die Durchführung der 
Feststellungsprüfung 
(FSP), 

• die Durchführung von 
Kursen zur Vorbereitung 
auf die Deutsche Sprach-
prüfung für den Hoch-
schulzugang ausländischer 
Studienbewerberinnen 
und Studienbewerber 
(DSH), 

• die Durchführung der 
DSH, 

• die studienbegleitende 
(SB) Förderung und Un-
terstützung ausländischer 
Studierender in der wis-
senschaftssprachlichen 
Kommunikation auf 
Deutsch, 

• Angebote für Austausch-
studierende, Stipendiaten 
und Postgraduierte (z.B. 
Kurse mit Vergabe von 
credits gemäß ECTS, 
Sprachprüfung „Zertifikat 
Deutsch“, Sprachkurse 
usw.). 

 
(2) Dem Internationalen Studien-

zentrum können gemäß § 54 
Abs. 3 HHG weitere Aufgaben 
im Sinne von §19 HHG über-
tragen werden.  

 
(3) Das ISZ erbringt diese Dienst-

leistungen insbesondere für 
die Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am 
Main, sowie für die Hochschu-
le für Musik und Darstellende 
Künste Frankfurt am Main, 
die Hochschule für Gestaltung 
Offenbach am Main, die 
Fachhochschule (University of 
Applied Sciences) Frankfurt 
am Main und die Hochschule 
St. Georgen.  

 
§ 3  Mitglieder und Angehöri-

ge 
 
(1) Mitglieder des ISZ sind: 

 
• die hauptamtlich mit Aus-

bildungsaufgaben beauf-
tragten Lehrkräfte; (Diese 
sollen die Lehrbefähigung 
für Gymnasien oder eine 
vergleichbare Lehrbefähi-
gung bzw. Qualifikation 
besitzen.), 

• die sonstigen Mitarbeiter 
im ISZ; 

• die ausländischen Studie-
renden im ISZ. 

 
(2) Angehörige des ISZ sind die 

nebenamtlich bzw. nebenbe-
ruflich tätigen Lehrkräfte und 
wissenschaftlichen Hilfskräfte. 
Sie sind bei Entscheidungen in 
ihren Angelegenheiten zu hö-
ren. Sie haben insoweit ein 
Antragsrecht. 

 
§ 4  Nutzungsrecht 
 
Die Einrichtungen des ISZ stehen 
den Mitgliedern des ISZ im Rah-
men der Nutzungsordnung der 
Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität zur Nutzung zur Verfügung. 
Über eine darüber hinaus gehende 
Nutzung entscheidet im Einzelfall 
die Leiterin/der Leiter des ISZ, in 
Grundsatzfragen die Präsidentin 
bzw. der Präsident der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität. 
 
§ 5 Organisationsstruktur 
 
Das ISZ gliedert sich in die Ar-
beitsbereiche FSP, DSH, SB. Wei-
tere Arbeitsbereiche können nach 
Bedarf gebildet werden. 
 
§ 6 Organe des Internationa-

len Studienzentrums 
 
Organe des Internationalen Stu-
dienzentrums sind: 
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• die Leitung des ISZ,  
• die Gesamtkonferenz, 
• die Vertretung der aus-

ländischen Studierenden. 
 

§ 7  Leitung des ISZ 
 
(1) Der Leitung gehören an: 

 
• die Leiterin/der Leiter des 

ISZ, 
• die stellvertretende Leite-

rin/der stellvertretende 
Leiter, 

• die Arbeitsbereichskoor-
dinatorInnen. 

 
(2) Die Leiterin/der Leiter bzw. 

die stellvertretende Leiterin/ 
der stellvertretende Leiter lei-
ten und verwalten das ISZ im 
Auftrag der Präsidentin/des 
Präsidenten und nach Maßga-
be der allgemeinen Bestim-
mungen für die Organisation 
und Benutzung zentraler Ein-
richtungen sowie dieser Ord-
nung. Die Leiterin/der Leiter 
bzw. die stellvertretende Lei-
terin/der stellvertretende Lei-
ter tragen die Gesamtverant-
wortung für das ISZ. Zu ihren/ 
seinen Aufgaben gehören: 

 
• die Weiterentwicklung, 

Organisation und Struktu-
rierung des ISZ,  

• Haushaltsmanagement 
und Budgetierung der 
Haushaltsmittel, 

• das Personalmanagement 
• die Fach- und Dienstauf-

sicht, 
• die Prüfungsvorgänge, 
• Stundenplangestaltung 

und –strukturierung, 
• die Qualitätsentwicklung 

und Evaluation der Lehre 
und der Curricula, 

• die Zusammenarbeit mit 
universitären Einrichtun-
gen und anderen Institu-
tionen. 

 
Sie bzw. er übt das Hausrecht 
aus. § 42 HHG bleibt unbe-
rührt. 

 
(3) Die Arbeitsbereiche (AB) wer-

den durch KoordinatorInnen 
vertreten. Die Arbeitsbereichs-
koordinatorInnen werden auf 
Vorschlag der Arbeitsbereiche 
für die Dauer von 2 Jahren 
von der ISZ-Leiterin /vom 
ISZ-Leiter ernannt. Der Vor-

schlag kommt durch Wahl 
durch die Mitglieder des AB 
zustande. Wahlberechtigt sind 
die zur Zeit der Wahl im AB 
arbeitenden Mitglieder. Eine 
Wiederwahl ist zulässig.  

 
(4) Die Arbeitsbereichskoordina-

torInnen wirken beratend in 
der Leitung mit. Ihre Aufga-
ben umfassen insbesondere: 

 
• die Verantwortung für die 

organisatorischen Aufga-
ben ihres AB und die 
Kommunikation zwischen 
den AB, 

• die Mitwirkung bei Perso-
nalentscheidungen, die 
die AB betreffen (Stellen- 
und Funktionsplan, Neu-
einstellungen und Perso-
naleinsatz), 

• die Vertretung der Belan-
ge ihrer AB in der Lei-
tung. 

 
(5) Die ISZ-Leitung arbeitet auf 

der Grundlage eines Ge-
schäftsverteilungsplans. 

 
§ 8   Die Gesamtkonferenz 
 
(1) Die Mitglieder des ISZ treten 

unter Vorsitz der Leiterin/des 
Leiters zu einer Gesamtkonfe-
renz zusammen, deren Häu-
figkeit sich nach den Bedürf-
nissen der Arbeit am ISZ rich-
tet. Die Gesamtkonferenz wird 
auch auf Wunsch eines Drit-
tels ihrer Mitglieder einberu-
fen. 

 
(2) Die Gesamtkonferenz ist in 

Angelegenheiten von grund-
sätzlicher Bedeutung zu hören 
bzw. zu unterrichten. Sie be-
rät die Leiterin bzw. den Leiter 
des ISZ in organisatorischen 
Fragen und beschließt im 
Rahmen der geltenden Ord-
nungen, Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften über die pä-
dagogische und fachliche Ges-
taltung der Lehre.  

 
(3) Die Gesamtkonferenz wirkt 

mit bei der Erarbeitung von 
Vorschlägen insbesondere zu 

 
 den Ordnungen des ISZ,  
 der Gliederung des ISZ in 

Arbeitsbereiche, 
 der Anmeldung von Haus-

haltsmitteln, 
 der Verteilung der zugewie-

senen Haushaltsmittel, 

 der Festlegung und Fort-
schreibung des Stellen- und 
Funktionsplans für das ISZ 
und der damit verbunde-
nen Lehrverpflichtung. 

 
(4) Die Gesamtkonferenz bildet 

Fachkonferenzen, an der alle 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, welche ein bestimmtes 
Fach unterrichten, beteiligt 
sind. Die Häufigkeit ihres Zu-
sammentretens richtet sich 
nach den Bedürfnissen der 
Arbeit am ISZ. Eine Fachkon-
ferenz muss stattfinden, wenn 
die ISZ-Leitung, der Fachleiter 
oder die Fachleiterin oder 
mindestens ein Drittel der 
Mitglieder der Fachkonferenz 
dieses wünschen. Die Fach-
konferenzen beraten u.a. über  

 
• die Koordination des Lehr-

angebotes und der Prüfun-
gen am ISZ, 

• die Lehrinhalte und Unter-
richtsmethoden, 

• die zu verwendenden Lehr- 
und Lernmittel, 

• die Besetzung von Stellen in 
ihrem Bereich. 

 
(5) Die Gesamtkonferenz bildet 

Kurskonferenzen und Vor-
konferenzen, denen sie fol-
gende Aufgaben übertragen 
kann: 

 
• Feststellung von Semes-

ternoten, 
• Entscheidungen über den 

Ausschluss von Studie-
renden nach Maßgabe der 
jeweils geltenden Ord-
nungen. 

 
§ 9    Studierendenvertretung  
 
(1) Zu Beginn eines jeden Semes-

ters wählen die Angehörigen 
eines Kurses eine Kursspre-
cherin, bzw. einen Kursspre-
cher und eine Vertreterin, 
bzw. einen Vertreter. Diese 
vertreten die Interessen der 
Kursteilnehmerinnen und 
Kursteilnehmer gegenüber 
den Lehrkräften sowie gegen-
über der ISZ-Leitung. 

 
(2) Die Gesamtheit der Kursspre-

cherinnen, Kurssprecher, Ver-
treterinnen und Vertreter bil-
den die Studierendenvertre-
tung des ISZ. Sie tritt in Zeit-
abständen zusammen, die sich 



aus den Bedürfnissen der Stu-
dierenden und Kurse ergeben. 
Die Studierendenvertretung 
wählt aus ihrer Mitte eine ISZ-
Sprecherin, bzw. –Sprecher 
und eine Vertreterin, bzw. 
Vertreter. Beide sind auch 
Mitglieder der Gesamtkonfe-
renz. 

 
§ 10  Inkrafttreten   
 
Diese Ordnung hat das Präsidium 
in seiner Sitzung am 16. Oktober 
2007 beschlossen; sie tritt durch 
Veröffentlichung im UniReport 
Aktuell in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
www.satzung.uni-frankfurt.de 
 
- Impressum  
UniReport aktuell erscheint unregelmäßig 
anlassbezogen als Sonderausgabe des UniRe-
port. Die Auflage wird für  jede Ausgabe 
separat festgesetzt. 
 
Herausgeber Der Präsident der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main 
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